
Gemeinde Stattegg   
Teilbebauungsplan Lässer 

 

 

 
 
 
 

Gemeinde 
Stattegg 
 

 
 
 
 
Teilbebauungsplan 
„Lässer“  
 
 
 
 
Projekt-Nr. 2008/33 

 

Grundstück-Nr:  

255/1  KG Stattegg 

 

Ausweisung im Flächenwidmungsplan 3.0 mit Stand der Änderung 3.06 

Aufschließungsgebiet für Kerngebiet mit einer Bebauungsdichte 0,5 bis 0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stattegg, im Mai 2010



Gemeinde Stattegg   
Teilbebauungsplan Lässer 

 

 

2

 
 
 
 
 
Verordnung 
 
über den vom Gemeinderat der Gemeinde Stattegg am 18.05.2010 beschlossenen 
Teilbebauungsplan „LÄSSER“  
 
Rechtsgrundlage: §27 iVm §§28 und 29 Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 1974 idgF. LGBL. Nr. 89/2008 
 
 
 
 

 
 
Inhaltsverzeichnis: 

 
A. Verordnungswortlaut 

B. Erläuterungen 

 b1: Allgemeine Beschreibung 

 b2: Zielsetzungen 

C. Plandarstellung 

 

 

 

 

erstellt von: Architekt Dipl.-Ing. Heinz. Malek 

  Körösistraße 17/III 

  8010 Graz 
 



Gemeinde Stattegg   
Teilbebauungsplan Lässer 

 

 

3

A. VERORDNUNG 
§ 1  GELTUNGSBEREICH 

(1) Der Geltungsbereich dieses Teilbebauungsplanes erstreckt sich auf das Grundstück-

Nr. 255/1 und umfasst eine Gesamtfläche von ca. 3.670 m². 

(2) Die zeichnerische Darstellung basiert auf einem vom Vermessungsbüro Kukuvec ZT-

GmbH (GZ 11938/08 vom 13.08.2008) zur Verfügung gestellten digitalen 

Vermessungsplan einschließlich der Höhenschichtenlinien des gegenständlichen 

Bereichs. 

(3) Die planliche Darstellung des Teilbebauungsplanes, verfasst von Architekt DI Malek, 

Projekt-Nr. 2008/33 vom Dezember 2009 stellt einen Bestandteil dieser Verordnung 

dar. 

(4) Das Grundstück-Nr: 255/1 KG Stattegg ist im Flächenwidmungsplan 3.0 mit Stand 

der Änderung 3.06 als Aufschließungsgebiet für Kerngebiet mit einer 

Bebauungsdichte von 0,5 – 0,6 ausgewiesen.  

Als Aufschließungserfordernisse wurden festgelegt:  

Aufschließungsmängel: 
• Lärmschutzmaßnahmen bei Errichtung von Wohneinheiten 

Aufschließungserfordernis im öffentlichen Interesse: 
• Klärung der äußeren Erschließung 

• Anpassung an das vom Gemeindezentrum geprägte Orts- und Landschaftsbild  

(5) Das gegenständliche Areal ist für die Errichtung von Objekten im Sinne des § 23 Abs 

5 lit. c STROG idgF. „Kerngebiete“ 1  vorbehalten.  

 

§ 2  VERKEHRSERSCHLIESSUNG – STRASSENWÄSSER  

(1) Die äußere Anbindung hat über die im Westen des Planungsgebietes bestehende 

L338 - Statteggerstraße und über die im Norden bestehende Gemeindestraße zu 

erfolgen.  

                                                      
1 §23 Abs.5 lit.c – Kerngebiete, das sind Flächen, mit einer im Vergleich zu anderen Baugebieten höheren Nutzungsvielfalt und 
Bebauungsdichte in entsprechender Verkehrslage, die vornehmlich für - Bauten und Anlagen für Erziehungs-, Bildungs- und 
sonstige kulturelle und soziale zwecke, - Gebäude für Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, - Hotels, Gast- und 
Vergnügungsstätten, - Verwaltungs- und Bürogebäude u. dgl. Bestimmt sind, wobei auch Wohngebäude und Garagen sowie 
Betrieb, die sich der Eigenart des Kerngebietes entsprechend einordnen lassen und keine diesem Gebietscharakter 
widersprechenden Belästigungen verursachen, errichtet werden können; 
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(2) Das gegenständliche Areal ist über die im Norden bestehende Gemeindestraße und  

die neu zu errichtenden inneren Erschließungs-Straße (Einbahnstraße – auf dem 

Niveau der Landsstraße) zu erschließen. Für die Zu- und Abfahrt der Fahrzeuge die 

zu den Wohnungen gehören hat die Erschließung östlich des Areals über die im 

Norden bestehende Gemeindestraße zu erfolgen 

(3) Die Zu - und Ausfahrt der inneren Erschließungsstraße in das übergeordnete 

Verkehrsnetz ist trichterförmig auszuführen, wobei eine Einsicht gewährleistet sein 

muss (LKW-tauglich).  

(4) Die Breite der Erschließungsstraße (Einbahnstraße) innerhalb des Planungsareals 

hat im gesamten Bereich mindestens 3,5 m wie im Verordnungsplan festgelegt, zu 

betragen.  

(5) Die innere Erschließungsstraße ist staubfrei zu errichten (LKW-tauglich). 

(6) Oberflächenwässer, die auf Strassen und befestigten Vorplätzen anfallen und bei 

denen eine Verunreinigung (Mineralöl, Reifenabrieb, etc.) nicht ausgeschlossen 

werden kann, dürfen nur unter Ausnützung der oberen humosen Bodenschicht (z.B. 

angrenzende Wiesenflächen, Rasengittersteine, Muldenversickerung etc.) zur 

Versickerung gebracht werden. Hinsichtlich der hydraulischen Bemessung, Bau und 

Betrieb von Regenwassersickeranlagen wird auf die ÖNORM; B 2506-1, Ausgabe 

2000-06-01, auf die ÖNORM B 2506-2, Ausgabe 2003-04-01, auf das ÖWAV 

Regelblatt 35, Ausgabe 2003 sowie auf das DWA Regelblatt A 138, Ausgabe April 

2005 verwiesen.  

 

§ 3  GEHSTEIG - RADWEG 

Die im Verordnungsplan festgelegte Lage des Gehweges und Radweges ist 

einzuhalten. Die Breite des gemeinsamen Geh- und Radweg hat mind. 3,0m zu 

betragen. 

 

§ 4  BEBAUUNGSDICHTE - BEBAUUNGSGRAD  

(1) Die im Flächenwidmungsplan 3.06 festgelegte höchstzulässige Bebauungsdichte von 

0,6 darf nicht überschritten werden. 

(2) Der maximale Bebauungsgrad wird mit 0,5 festgelegt. 
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§ 5  LAGE DER GEBÄUDE - BAUGRENZLINIEN 

(3) Die Situierung der Hauptgebäude, mit Ausnahme bewilligungsfreier Vorhaben (§21 

des Stmk. Baugesetzes 1995 idgF.) ist innerhalb der in der Plandarstellung 

festgelegten Baugrenzlinie vorzunehmen.  

(4) Auf dem Grundstück ist das Gebäude in offener Bauweise zulässig. 

 

§ 6  GESCHOSSANZAHL - GESAMTHÖHE - DACHLANDSCHAFT 

(1) Die Geschoßanzahl des Gebäudes wird vom Niveau der Landesstraße mit maximal 3 

bzw. 2 Vollgeschoßen wie im Verordnungsplan ersichtlich festgelegt, ein 

Untergeschoss ist möglich. 

(2) Die Gesamthöhe2 des Gebäudes gemäß §4 Z 31 Stmk. Baugesetz 1995, idgF. wird 

maximal mit 431,00 m über dem Meeresspiegel mit absoluten Höhen festgelegt und 

die Lage ist auch dem im Anhang beiliegendem Vermessungsplan von DI Kukuvec 

ZT-GmbH GZ 11938/08 zu entnehmen. 

(3) Als Dachform sind Flachdächer und Pultdächer mit einer Dachneigung von max. 10° 

zulässig.  

 

§ 7  GEBÄUDESTRUKTUR - FARBGESTALTUNG 

(1) Das gesamte Gebäude ist durch unterschiedliche Geschosse zu strukturieren, wobei 

nur im Bereich der 3-geschoßigen Bebauung die Gesamthöhe erreicht werden darf. 

(2) Die Fassade des Gebäudes ist mit Holzlementen und Putzflächen in Anpassung an 

das Gemeindezentrum zu strukturieren. 

(3) Die Färbelung der Objekte darf nur in Pastelltönen erfolgen. Ein Färbelungsplan ist im 

Zuge des Baubewilligungsverfahrens vorzulegen.  

 

§ 8  ABWÄSSER – OBERFLÄCHENWÄSSER  

(1) Hinsichtlich Abwasserentsorgung ist an das bestehende Kanalnetz im Bereich 

Statteggerstraße anzuschließen.  

                                                      
2 Gesamthöhe eines Gebäudes: der vertikale Abstand zwischen dem tiefsten Punkt der Geländeverschneidung (natürliches 
Gelände) mit den Außenwandflächen und der höchsten Stelle des Gebäudes, wobei kleinvolumige Bauteile, wie Rauchfänge, 
Rohraufsätze udgl., unberücksichtigt bleiben 
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(2) Asphaltierte oder betonierte Flächen sind auf das absolut notwendige Minimum zu 

beschränken. Wo immer es möglich ist, sollen als Stellplatzbefestigungen z.B. 

Rasengittersteine, Natursteine, Ziegel oder Kiesflächen bevorzugt werden. Die 

Oberflächenentwässerung hat auf dem eigenen Grundstück zu erfolgen 

(Versickerung). Niederschlagswässer sind über geeignete Sickeranlagen, Grünzonen 

oder wasserdurchlässige Oberflächenstabilisierung (Betongittersteine oder dgl.) dem 

Grundwasser zuzuführen. 

(3) Die Entsorgung der Oberflächenwässer, Dränage- und Niederschlagswässer hat 

durch gesicherte Maßnahmen (ÖNORM, ATV Regelblatt) mit dem Stand der Technik 

entsprechenden Maßnahmen (Versickerungsschächte) auf dem eigenen Grundstück 

zu erfolgen. Belastete Meteorwässer müssen vor Versickerung bzw. Einleitung in den 

Vorfluter dem Stand der Technik entsprechend gereinigt werden. Hinsichtlich der 

hydraulischen Bemessung, Bau und Betrieb von Regenwassersickeranlagen wird auf 

die ÖNORM; B 2506-1, Ausgabe 2000-06-01, auf die ÖNORM B 2506-2, Ausgabe 

2003-04-01, auf das ÖWAV Regelblatt 35, Ausgabe 2003 sowie auf das DWA 

Regelblatt A 138, Ausgabe April 2005 verwiesen.  

 

§ 9 ABSTELLPLÄTZE – GARAGEN 

(1) Unter Zugrundelegung des § 71 Abs. 4 des Steiermärkischen Baugesetzes 1995 

idgF. sind je Wohneinheit mindestens 2 PKW-Abstellplätze auf dem eigenen 

Grundstück vorzusehen.  

(2) Die den Wohneinheiten zugeordneten Parkplätzen sind im Untergeschoss zu 

errichten. 

(3) Bei Betriebliche Nutzung (Geschäfte, Büros etc.) gelten hinsichtlich der Anzahl der 

Parklätze der § 71 Abs. 3 des Steiermärkischen Baugesetzes 1995 idgF. 

(4) Die den betrieblichen Nutzungen zugeordneten Parkplätze sind im Bereich der neu 

zu errichtenden inneren Erschließungs-Straße (Einbahnstraße – auf dem Niveau der 

Landsstraße) zu errichten. 

(5) Als Stellplatzbefestigungen sollen z.B: Natursteine, Ziegel, Betonwerksteine, Holz 

oder Kiesflächen bevorzugt werden. Asphaltierte oder betonierte Flächen sind auf 

das absolut notwendige Minimum zu beschränken. 

(6) Die im Verordnungsplan dargestellten Parkplätze sind beispielhaft und nicht bindend 

hinsichtlich ihrer Darstellung. 
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§ 10 FREIFLÄCHEN - EINFRIEDUNGEN  

(1) Unter Zugrundelegung des §11 des Steiermärkischen Baugesetzes 1995 sind 

Einfriedungen licht- und luftdurchlässig auszuführen und dürfen eine Höhe von 1,5m 

nicht überschreiten. Mauern / Betonmauern als Einfriedungen sind unzulässig. 

(2) Bepflanzungen entlang den Grundstücksgrenzen sind von diesen Grenzen 

mindestens soweit zurückversetzt zu pflanzen, dass dauerhaft die Möglichkeit des 

Rückschnittes und der Pflege vom eigenen Grundstück aus gewährleistet ist.  

(3) Allfällige Bepflanzungen sind naturnah und standortgerecht vorzunehmen („Wiese 

statt Rasen“); heimische Baum- und Straucharten, insbesondere Laubgehölze und 

Obstbäume, sind zu bevorzugen.  

(4) Innerhalb einer Tiefe von 1,50m von der jeweiligen Nachbargrundstücksgrenze 

entfernt sind die Bauplätze niveaugleich anzupassen. 

 

§ 11 GESAMTES BEBAUUNGSAREAL 

Die Einteilung des Planungsareals ist durch die zu errichtende Zufahrtsstraße 

festgelegt. Die Straßenführung ist lt. Darstellung im Verordnungsplan vorzunehmen. 

Geringfügige Abweichungen im Zuge der Vermessung und Errichtung von Straßen 

zwecks innerer Erschließung sind zulässig.  

 

§ 12 INKRAFTTRETEN 

Der Bebauungsplan (Verordnungsplan und Wortlaut) tritt mit dem auf den Ablauf der 

Kundmachungsfrist folgenden Tage in Kraft.  

 

 

Für den Gemeinderat 

Der Bürgermeister 
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B. ERLÄUTERUNGEN 

b1. Allgemeine Beschreibung : 
 

Das Planungsgebiet befindet sich im Ortszentrum von Stattegg. 

In der Änderung des Flächenwidmungsplan 3.06 ist das Grundstücks-Nr: 255/1 KG Stattegg 

Teil eines großflächigen Aufschließungsgebietes für Kerngebiet mit einer Bebauungsdichte 

von 0,5 – 0,6 mit dem Erfordernis der Erstellung eines Bebauungsplanes im Anlassfall 

ausgewiesen.  

Grundsätzlich ist festgelegt dass für das Gesamtareal die Erstellung eines Bebauungsplanes 

erforderlich ist.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht lediglich für den nördlichen Teilbereich ein 

Planungsinteresse, sodass für dieses Areal ein Teilbebauungsplan erstellt wird.  

 

Im Wortlaut des Flächenwidmungsplans 3.0 mit Stand der Änderung mit 3.06 sind 

entsprechende Festlegungen hinsichtlich öffentlicher Interessen und deren Umsetzung 

festgelegt. Dies betrifft im Wesentlichen das Öffentliche Interesse für die Erstellung eines 

Bebauungsplanes und die Bedachtnahme auf die Verkehrserschließung an die Landestraße 

und die innere Erschließung sowie die Anpassung an das vom Gemeindezentrum geprägte 

Orts- und Landschaftsbild. 
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Als Aufschließungsmangel wurde festgelegt das bei Errichtung von Wohneinheiten 

Lärmschutzmaßnahmen notwendig sind. Das Schallschutzmaß gemäß ÖNORM S5021-1  

beträgt für das Kerngebiet 60dB-Tag und 50dB-Nacht. Der durch den Lärm beeinträchtigte 

Bereich beträgt 7m entlang der Landesstraße. Entsprechend dem Bebauungsplan ist 

festgelegt das die Bebauung in einem Mindestabstand von 10m von der Grundstücksgrenze 

zur Landesstraße erfolgt. Daher ist festzustellen dass die Bebauung außerhalb des 

lärmbeeinträchtigten Bereichs erfolgt und deshalb keine Schallschutzmaßnahmen notwendig 

sind. 

Das gegenständliche Areal in einem Ausmaß von ca. 3670 m² grenzt im Süden an 

Aufschließungsgebiet der Kategorie Kerngebiet Bebauungsdichte von 0,5 bis 0,6. Im Osten, 

Süden und Westen an Bauland der Kategorie Allgemeines Wohngebiet Bebauungsdichte 

von 0,2 bis 0,5. Im Westen grenzt eine Parkplatzfläche an. Im Norden und teilweise im 

Westen grenzt es an Freiland.  

 

Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan 3.06 

Mit der Erstellung des Teilbebauungsplanes soll ein Teil des Areals dem vollwertigen 

Bauland zugeordnet werden und für die Bebauung freigegeben werden. Der nunmehr 

tatsächlich in der Teilbebauungsplanung berücksichtigte Bereich ist im Plan durch die 

Umgrenzung „Geltungsbereich“ ersichtlich gemacht. Im siedlungspolitischem Interesse der 

Gemeinde ist eine Klärung der äußeren Erschließung, die Anpassung an das vom 

Gemeindezentrum geprägte Orts- und Landschaftsbild im Zuge der Erstellung eines 

Bebauungsplanes erforderlich, um einer geordneten Siedlungsentwicklung Rechnung zu 

tragen. 
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b2 – Zielsetzungen : 
 
Das Planungsgebiet, über welches sich der Bebauungsplan erstreckt ist das Grundstück 

255/1 KG Stattegg und betrifft ein Ausmaß von ca. 3.670 m². 

Das Grundstück befindet sich nordöstlich des Gemeindezentrums. Durch eine Bebauung 

wird eine Zentrumsstärkung angestrebt. Die Höhenentwicklung der beabsichtigten Bebauung 

mit max. 3 Geschossen orientiert sich an der Höhe des Gemeindezentrums.  

Es ist beabsichtigt im Erdgeschossniveau Büros, Geschäfte etc. anzusiedeln. Die übrigen 

Flächen sind für die Schaffungen von Wohnungen vorgesehen. 

 

Oberflächenwässer: 

Hinsichtlich der Oberflächenwässer ist der Nachweis über eine geordnete Ableitung 

erforderlich. Diesbezüglich wird für Straßen und befestigte Vorplätze eine Versickerung unter 

Berücksichtigung der einschlägigen ÖNORM sowie des ATV Regelblattes festgelegt. Für 

Dachwässer hat eine Versickerung auf eigenem Grundstück zu erfolgen, wobei 

Gemeinschaftsanlagen möglich sind. Niederschlagswässer sind über geeignete 

Sickeranlagen, Grünzonen oder wasserdurchlässige Oberflächenstabilisierung 

(Betongittersteine oder dgl.) dem Grundwasser zuzuführen. 

 

Dachlandschaft: 

Die beabsichtigte Bebauung entsteht im Ortszentrum der Gemeinde Stattegg. Dieser Bereich 

ist vorrangig durch Einfamilien und Mehrfamilienwohnobjekten und dem Gemeindezentrum 

geprägt. Der südliche, westliche und östliche Nahbereich ist überwiegend mit ein– bis 

dreigeschossigen Objekten bzw. eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss bebaut, 

wobei Satteldächer, Walmdächer und Pultdächer und vereinzelt auch Flachdächer bestehen.  

Die Festlegung das Flachdächer und Pultdächer bis max.10° zulässig sind ist damit 

begründet, dass eine Anpassung an das Gemeindezentrum (flachgeneigte Pultdächer) 

erfolgen soll und somit eine Optische Einheit erkennbar wird. 

Durch die Festlegung von Pultdächern und Flachdächer ist jedenfalls sichergestellt, dass 

eine Fortsetzung der bestehenden Dachlandschaft stattfindet und keine Beeinträchtigung 

des Orts- und Landschaftsbildes vorliegt.  



Gemeinde Stattegg   
Teilbebauungsplan Lässer 

 

 

11

Die Geschoßanzahl der einzelnen Gebäude wird mit maximal 2 bzw.3 Vollgeschoßen vom 

Niveau der Landesstraße festgelegt, ein Untergeschoss ist möglich, und orientiert sich an 

der bereits bestehenden Bebauung im Umgebungsbereich. 

Die Gesamthöhe des Gebäudes gemäß §4 Z 31 Stmk. Baugesetz 1995, idgF. wird maximal 

mit 431,00 m über dem Meeresspiegel mit absoluten Höhen festgelegt und die Lage ist auch 

dem im Anhang beiliegendem Vermessungsplan von DI Kukuvec ZT-GmbH GZ 11938/08 zu 

entnehmen. Die festgelegte maximale Gesamthöhe der Gebäude zu den Gebäuden in der 

nahen Umgebung ist als ortsüblich anzusehen. 

 

Abstellplätze: 

Entsprechend der Bestimmungen des § 71 Abs. 4 des Steiermärkischen Baugesetzes ist die 

Gemeinde berechtigt die Anzahl der Abstellplätze abweichend von Absatz 3 desselben 

Paragraphen festzulegen. Die diesbezügliche Festlegung in der Verordnung, dass 

mindestens 2 PKW-Abstellplätze je Wohneinheit vorzusehen sind, entspricht dem 

öffentlichen Interesse der Gemeinde, da aufgrund der steigenden Mobilität entsprechende 

Abstellflächen erforderlich sind. Die den Wohneinheiten zugeordneten Parkplätze sind im 

Untergeschoss zu errichten.  

Bei Betriebliche Nutzung (Geschäfte, Büros etc.) gelten hinsichtlich der Anzahl der Parklätze 

der § 71 Abs. 3 des Steiermärkischen Baugesetzes 1995 idgF. 

Diese Parkplätze für die Betriebliche Nutzungen sind entlang der inneren 

Erschließungsstraße zu schaffen. 

Ferner wird festgestellt, dass im Nahbereich zwar Parkplätze bestehen, diese aber keine 

öffentlichen Parkplätze sind.  

 

Freihaltebereich Landesstraße: 

Aufgrund des Freihaltebereichs der Landesstraße ist gem. §24 L-StVG mit der 

Baubezirksleitung ein Vertrag abzuschließen, sofern bauliche Anlagen in diesem 

Freihaltebereich vorgesehen sind.  

 

Erschließung:  

Die Anbindung an das öffentliche Straßennetz L-338 Statteggerstraße hat im Norden über 

den bestehenden Gemeindeweg zu erfolgen.  
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Die Zufahrt des gesamten gegenständlichen Areals wird über den im Norden bestehenden 

Gemeindeweg erschlossen.  

Die neu zu errichtende inneren Erschließungs-Straße ist als Einbahnstraße mit mindestens 

3,5m Breite auszuführen. Sie verläuft von der nördlichen Gemeindestraße und endet mit der 

Ausfahrt in die Landsstraße. Für die Zu- und Abfahrt der Fahrzeuge die zu den Parkplätzen 

der Wohnungen gehören hat die Erschließung östlich des Areals über die im Norden 

bestehende Gemeindestraße zu erfolgen. 

Die Einbindung der Erschließungsstraßen in die Gemeindestraße sowohl auch in die 

Landesstraße soll trichterförmig ausgeführt werden. 

Das in dem Flächenwidmungsplan 3.06 festgelegte Aufschließungserfordernis der äußeren 

Erschließung des Aufschließungsgebietes der Grundstücks-Nr: 255/1 KG Stattegg über die 

neu zu errichtende Wegführung auf dem Grundstück 255/1 KG Stattegg ist mit der 

Errichtung der inneren Erschließungsstraße als erfüllt anzusehen. 

 

Kanal:  

Die Abwasserentsorgung hat durch den Anschluss an das bereits bestehende, öffentliche 

Kanalnetz im Bereich Statteggerstraße. 




